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E
rnst Schmachtenberg, Rektor
der RWTH Aachen und Präsi-
dent der TU9, der Vereinigung

großer Technischer Universitäten, äu-
ßerte sich unlängst folgendermaßen:
„Wir Deutschen haben mit Rüstungsfor-
schung eine Menge Unheil angerichtet.
Ich halte diesen Weg für eine offene
Universität in Deutschland für ungeeig-
net. Wenn Rüstungsforschung politisch
gewollt ist, soll sie an eigens dafür ein-
gerichteten Forschungsinstituten etab-
liert werden, nicht bei uns.“ (VDI-N Nr.
36,2) Verfechter einer radikalen Fas-
sung der Zivilklausel, welche Militärfor-
schung an Universitäten verbietet, mö-
gen dies als Wasser auf ihre Mühlen er-
achten. Solche Fassungen, verschie-
dentlich in den 70er Jahren verabschie-
det, der Zeit des Kalten Kriegs, hatten
über ihre inneruniversitären Konse-
quenzen hinaus auch einen hohen Sym-
bolwert nach außen, durchaus in einer
die Politik provozierenden Absicht. So
beschloss seinerzeit der Konvent der TU
Darmstadt am 14.2.73: „Die TH Darm-
stadt lehnt die Durchführung militäri-
scher Auftragsforschung innerhalb ihrer
Einrichtung ab. [Sie] lehnt ... ab, For-
schungsprojekte, die militärischer Ge-
heimhaltung unterliegen, zu verfolgen,
da solche Forschung mit dem Auftrag

einer Hochschule für Forschung und
Lehre nicht vereinbar ist.“ Der Kontext
der Äußerungen Schmachtenbergs ist
jedoch in zweierlei Hinsicht ein ande-
rer: Mit Blick auf seine geforderte Ori-
entierung an internationalen Spitzen-
universitäten wie dem Imperial College
London oder dem MIT und deren üppi-
gen Ausstattungen war er befragt, ob
sich dies auch auf eine der dort wich-
tigsten Finanzquellen beziehe, nämlich
die Rüstungsforschung. Solcherlei lehnt
er als gangbaren Weg für Deutschland
ab und fordert als Alternative eine bes-
sere Grundausstattung. Es geht also zu-
nächst nicht um ein Verbot der Rüs-
tungsforschung, sondern um eine Ab-
lehnung entsprechender Gratifikatio-
nen angesichts der Gefahr möglicher
Abhängigkeiten, die einer „offenen Uni-
versität“ abträglich seien. Ferner wird
nicht die Rüstungsforschung per se
(moralisch) abqualifiziert, sondern es
wird für eine Universität als Institution
in Anspruch genommen, ihr Profil der-
art festzulegen, dass Rüstungsforschung
hier keine relevante Rolle spielt.

Wie steht es mit der ethischen
Rechtfertigbarkeit einer solchen Ein-
stellung angesichts des hohen Guts der
Freiheit der Lehre und der Forschung
und damit des Grundrechts der Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer,
sich ihre Themen frei wählen zu kön-
nen? Welche Rolle spielt die Gewis-
sensfreiheit? Erscheint es nicht inkon-
sequent, einerseits einer demokratisch
legitimierten Armee ein Gewaltmono-
pol in internationalen Konflikten zuzu-
billigen und zugleich die Entwicklung
der hierzu nötigen Mittel zu verweigern
oder gar zu sanktionieren? Gilt dies
nicht umso mehr, als die Bundesrepu-
blik Deutschland sich rechtlich einem
friedlichen Zusammenleben der Völker
verpflichtet hat (GG Art. 26) und der
Einsatz von Gewalt nur statthaft ist,
wenn dieses friedliche Zusammenleben
in Ausnahmefällen erzwungen werden
muss, im Zuge eines Widerstands gegen
Gewaltmissbrauch von außen?

Keine einfachen oder pauscha-
len Antworten

Die Problemlage ist äußerst komplex,
weshalb keine einfachen oder pauscha-
len Antworten zu erwarten sind. Sie
umfasst erstens ethische Fragen, d. h.
Fragen der Rechtfertigbarkeit einer Ver-
folgung militärischer Zwecke sowie der
Bereitstellung der hierfür erforderlichen
Mittel unter spezifischen Bedingungen.
Diese Fragen schließen solche einer
Rechtfertigbarkeit des Krieges (ius ad
bellum) sowie der Art seiner Durchfüh-
rung (ius in bello) ein. Ferner sind tech-
nikphilosophische Fragen zu berück-
sichtigen: Führt die Entwicklung der
Hochtechnologien und die Ermögli-
chung automatisierter Kriegsführung
dazu, dass wir unsere Vorstellungen von
militärischen Zwecken modifizieren
oder gar revidieren müssen, und zwar
unter den Gesichtspunkten der Zu-
schreibbarkeit von Verantwortung für
militärisches Handeln sowie der quali-
tativen und quantitativen Veränderung
der Auswirkungen einer Kriegführung:

Zivilklausel an Universitäten
Ethische, technikphilosophische und
institutionentheoretische Aspekte

|  C H R I S T O P H H U B I G |  Neben den rechtlichen sind
bei dem Pro und Contra der Einführung oder Ablehnung von Zivilklauseln eben-
so ethische und technikphilosophische Argumente relevant. Welche Rolle spielt
hier die grundlegende Freiheit der Forschung und Lehre an Universitäten? Eine
Analyse der Problemlage.
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nicht mehr als (eingrenzbare) „Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln“
(Clausewitz), sondern als Alternative zu
einer Politik, die aufgrund ihres eigenen
Versagens auf diese Option rückgreifen
zu müssen glaubt und dabei unter Sach-
zwänge neuer Qualität gerät? Aus insti-
tutionentheoretischer Sicht schließlich
ist zu fragen, wie weit es für Institutio-
nen rechtfertigbar erscheint, ihren ge-
nuinen Zweck, individuelles Handeln
dadurch zu ermöglichen, dass Hand-
lungsoptionen und die dazu erforderli-
chen Mittel bereitgestellt werden, für ih-
re Mitglieder einzuschränken, indem
bestimmte Optionen ausgegrenzt oder
nicht unterstützt werden?

Ziele und Zwecke
Wenn in den üblichen Formulierungen
von Zivilklauseln von militärischen
Zwecken die Rede ist, ist der Zweckbe-
griff zunächst genauer zu hinterfragen.
Insbesondere ist er abzugrenzen vom
Konzept eines Zieles. Ziele sind erstre-
benswerte Sachlagen in Gänze, die kei-

nen weiteren Handlungsbedarf erzwin-
gen (z. B. Gesundheit). An ihnen orien-
tiert sich die Bildung von Handlungs-
zwecken und die Entwicklung von
Handlungsmitteln. Folgt man diesem

terminologischen Vorschlag (wie er sich
auch in der VDI-Richtlinie „Technikbe-
wertung“ 3780 findet), kann als Ziel
„Friede“ gesetzt werden bzw. „friedlich“
in der Leitdifferenz zu „kriegerisch“.
Entsprechend gilt im GG die „Störung
eines friedlichen Zusammenlebens der
Völker“ als „verfassungswidrig“. Frieden
bedeutet Sicherung der Fortsetzbarkeit
des Handelns unter Absehung von per-
soneller Gewaltanwendung oder struk-
tureller Gewalt. Unter friedlichen Zie-
len sind solche zu verstehen, die jenem
Kriterium genügen. Da Gewalt Freiheit

einschränkt, ist Friede eine notwendige
Bedingung von Freiheit. Eine Verpflich-
tung auf friedliche Ziele bzw. den Frie-
den als Ziel schränkt also keinerlei Frei-
heitsrechte ein. Aus diesem Grunde ist

im Zuge der Zivilklausel-
Diskussion an der TU
Darmstadt auch vorge-
schlagen worden, in die
Grundordnung aufzuneh-
men: „Forschung, Lehre
und Studium an der Tech-

nischen Universität Darmstadt sind aus-
schließlich friedlichen Zielen verpflich-
tet ...“. Anders verhält es sich mit Zwe-
cken: Als Zweck wird der gewünschte
und als herbeiführbar erachtete Sach-
verhalt verstanden, der in einer zielge-
richteten Tätigkeit realisiert werden
soll. Zwecke können unter der Leitdif-
ferenz zivil/militärisch gefasst werden.
Zivile Zwecke sind solche, deren Kon-
kurrenzen mit Mitteln freiheitlich-de-
mokratischer Gesellschaften gewaltfrei
geregelt werden können. Militärische
Zwecke sind solche, die für ihre Herbei-

10|12 Forschung & Lehre Z I V I L K L A U S E L 813

»Da Gewalt Freiheit einschränkt,
ist Friede eine notwendige
Bedingung von Freiheit.«

Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Straße 12
53173 Bonn
E-Mail: michaela.kreilos@avh.de

Ausschreibung des
Max-Planck-Forschungspreises 2013

Internationaler Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Max-Planck-Gesellschaft

Die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Max-Planck-Gesellschaft verleihen gemeinsam den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gestifteten 
Max-Planck-Forschungspreis an herausragend qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland und aus Deutschland, die bereits international
anerkannt sind und von denen im Rahmen internationaler Kooperationen weitere wissenschaftliche Spitzenleistungen – auch mithilfe des Preises – zu erwarten sind.

Jährlich sollen zwei Forschungspreise vergeben werden. Je ein Preis wird an eine im Ausland und eine in Deutschland tätige international renommierte Forscher-
persönlichkeit vergeben. Die Preissumme beträgt in der Regel jeweils 750.000 Euro. Nominierungen qualifizierter Wissenschaftlerinnen werden besonders begrüßt.

Im jährlichen Wechsel wird der Preis in einem Teilgebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Lebenswissenschaften oder der Geistes- und Sozialwissenschaften
verliehen. Der Max-Planck-Forschungspreis 2013 wird ausgeschrieben im Bereich der Lebenswissenschaften zum Thema

Einfluss des Klimawandels auf Ökosysteme
Nominierungsberechtigt sind Rektoren/Präsidenten von deutschen Universitäten bzw. deutschen Forschungsorganisationen. Die Nominierungen sind über die 
Rektoren/Präsidenten der Universitäten bzw. Forschungsorganisationen bei der Alexander von Humboldt-Stiftung einzureichen (Nominierungsfrist: 31. Januar 
2013). Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

Weitere Informationen: www.humboldt-foundation.de/web/max-planck-preis.html
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führbarkeit den Einsatz gewaltsamer
Mittel vorsehen und in ihrer Wünsch-
barkeit entweder unter kriegerischen
oder friedlichen Zielen stehen können.
Militärische Handlungen unter friedli-
chen Zielen können im Wesentlichen
Handlungen der Sicherung und des
Schutzes, der Versorgung, Aufklärung
und unmittelbarer Verteidigung sein.
Da unter gewissen Umständen friedli-
che Ziele einzig im Zuge der Realisie-
rung militärischer Zwecke erfüllt wer-
den können, sind diese nicht mit guten
Gründen von vornherein auszuschlie-
ßen. Freilich kann man diesem Ausnah-
metatbestand dadurch gerecht werden,
dass als Norm für den Umgang mit zivi-
len (und ggf. militärischen) Zwecken ei-
ne Sollensregel formuliert wird. Sollens-
regel heißt, dass im Einzelfall Ausnah-
men möglich sind, aber unter der Hypo-
thek einer gesonderten Begründung ste-
hen. So ist für die Formulierung der Zi-
vilklausel an der TU Darmstadt als
Fortsetzung vorgeschlagen: „... und sol-
len zivile Zwecke erfüllen; die For-
schung, insbesondere die Entwicklung
und Optimierung technischer Systeme
sowie Studium und Lehre sind auf eine
zivile Verwendung ausgerichtet.“ Der in
der Sollensregel ausgedrückte Anspruch
auf Begründbarkeit der (erlaubten) Aus-
nahme einer Verfolgung militärischer
Zwecke wird nur eingelöst – wie alle
Begründungen –, wenn die Gründe in

(universitäts-)öffentlicher Abwägung
nachvollziehbar sind. Wenn die zivile
Verwendung die Entwicklung und Opti-
mierung technischer Systeme orientie-
ren soll, ist der entsprechende Anwen-
dungsbezug oder die bereits direkt vor-
gesehene Anwendung daraufhin zu prü-
fen, ob mögliche militärische Zwecke
einer solchen Anwendung unter friedli-
chen Zielen stehen. Eine solche Prü-
fung sieht sich vor sehr komplexen Pro-
blemen: Zum einen stehen vielfach For-
schungen unter der Dual-Use-Proble-
matik, also sowohl ziviler als auch mili-
tärischer Verwendbarkeit. Wissen-
schaftler müssten sich die Einsatzmög-
lichkeiten ihrer Forschungen in dieser
Hinsicht bewusst machen, um ggf. eine
problematische militärische Anwen-
dung bestenfalls ausschließen zu kön-
nen. Da mit Optimierungsprozessen

wesentlich Spezialisierungen einherge-
hen, ist dies in etlichen Fällen durchaus
realisierbar. Insbesondere betrifft dies
Technologien, die eindeutig für aggressi-
ve Interventionen optimiert sind, geeig-
net sind, die Aggressionspotenziale zu
erhöhen, in ihrem Einsatz die Genfer
Konventionen verletzen und/oder

durch UN-Konventionen geächtet sind.
Neben der Dual-Use-Problematik, wie
sie im Wesentlichen anwendungsbezo-
gene Grundlagenforschung betrifft,
steht aber als weitere Verschärfung der
Problematik der militärinterne „Dual-
Use“, nämlich die multiple Anwendbar-
keit militärischer Mittel für Aggressi-
ons- oder Verteidigungszwecke. Und
ferner ergeben sich weitere Probleme
dadurch, dass zahlreiche militärische
Neuentwicklungen seit der Maschinisie-
rung und Automatisierung der Krieg-
führung eine Eingrenzbarkeit militäri-
schen Agierens auf die militärischen
Akteure selbst in Abgrenzung von der
Zivilbevölkerung kaum erlauben bzw.
unterlaufen. Die Normierung eines Um-
gangs mit derlei problematischen Op-
tionen lässt sich nicht unter General-

klauseln fassen. Hier
ist ein kasuistisches
Vorgehen geboten,
welches die Spezifika
unterschiedlichster
Art (Waffentechnik
selbst, Kontrollierbar-

keit durch legitimierte politische Sub-
jekte, Einschätzungsmöglichkeit der
Auswirkungen, Grad bzw. Dominanz
der Nebenfolgen/„Kollateralschäden“
etc.) sorgfältig rekonstruiert und für den
Einzelfall bilanziert.

Unvermeidliche Dissense
Wenn Institutionen wie die Universitä-
ten ihre jeweilige „Philosophie“ in Leit-
bildern formulieren, schränkt dies nicht
Freiheit generell ein, sondern formuliert
Bedingungen für diejenigen, die auch
die entsprechenden Gratfikationsange-
bote der Institution nutzen wollen. (Die
Einschränkungen des Fahrplans eines
Verkehrssystems bedrohen nicht meine
Handlungsfreiheit, sofern die Nutzung
alternativer Systeme offen bleibt.) Soll
eine Zivilklausel als Absichtserklärung
greifen, bedarf sie einer so genannten

„Machbarkeitsprojektion“, wenn daraus
ein Leitbild werden soll (Dierkes/
Marz). Adäquate Entscheidungen kön-
nen nicht vorab am grünen Tisch ent-
worfen werden, sondern sind allenfalls
durch die Institutionalisierung von Ver-
fahren, innerhalb derer die Rechtferti-
gung erfolgen soll, zu sichern. Die be-

gründungsbedürftigen
Sonderfälle einer Ver-
folgung militärischer
Zwecke sind in ent-
sprechenden Gremien
zu beraten, die auf der
Basis von Anhörun-

gen ihre Urteilskraft entsprechend den
technischen Entwicklungen flexibel
fortschreiben, selber lernen und im Zu-
ge eines Monitoring dieses Lernens sich
eigene Umsetzungsstandards schaffen,
analog dem Verhältnis des Richter-
rechts zu dem gesetzten Recht. Hierbei
sind Dissense unvermeidlich, und sie
können wohl am ehesten ausgeräumt
werden, wenn Optionen gesucht wer-
den, die jene Zuspitzungen umgehen,
die die Dissense allererst hervorrufen.
Was hier im Kleinen für die Gestaltung
der Forschungsförderung innerhalb ei-
ner Institution wie derjenigen der Uni-
versität gilt, gilt im Großen für jede Po-
litik, die dann zielführender ist, wenn
sie nicht zur militärischen Option greift,
die entweder nur an den Symptomen ei-
ner politischen Problemlage herumku-
riert oder gar Zielen verpflichtet ist, die
die offizielle Politik verleugnet und des-
halb so tut, als gäbe es für sie keine
Handlungsalternativen. Forschung
kann und sollte Politik und eine diese
begleitende Einstellung der Bevölke-
rung dadurch fördern, dass neben der
technischen Komponente auch und ge-
rade die Humanwissenschaften an Zie-
len der Konfliktvermeidung sowie eines
gewaltfreien Konfliktmanagements ori-
entiert sind.
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»Soll eine Zivilklausel als Absichts-
erklärung greifen, bedarf sie einer
›Machbarkeitsprojektion‹.«

»Was hier im Kleinen für die
Universität gilt, gilt im Großen für
jede Politik.«


